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Swiss Papers on European Integration 

Wolfgang Wiegand 
Marcel Briilhart 

Die Auslegung von autonom nachvollzogenem Recht 
der Europäischen Gemeinschaft 

Europäisches Recht beeinflusst die schweizerische Rechtsordnung in 
vielfältiger Weise und auf unterschiedlichen Ebenen. Dieser Befund 
stellt nur einen Ausschnitt aus einer allgemeinen Entwicklung dar, die 
durch zunehmende regionale und globale Interdependenzen in allen 
Lebensbereichen gekennzeichnet ist. Aus diesen Verknüpfungen er­
geben sich erhebliche Anpassungsprobleme, die eine umfassende 
Vergegenwärtigung der oftmals hochkomplexen Materie vonnöten 
machen. Dies trifft im besonderen Masse auf die Anwendung rechtli­
cher Normen zu, die im Rahmen bewusst angestrebter Rechtsanglei­
chung dem europäisches Recht nachgebildet wurden. Denn letztlich 
entscheidet sich auf der Auslegungsebene, ob den politischen Inten­
tionen des autonomen Nachvollzuges Geltung für den Rechtsverkehr 
verschafft werden kann. 
Die Betrachtungen beschränken sich auf den Bereich des Privatrechts 
und führen von der Struktur der Rechtsangleichung im gesamten eu­
ropäischen Raum über die Normenhierarchie bis hin zu Auslegungs­
fragen, die sich aus der besonderen Stellung autonom nachvollzogener 
Normen ergeben. 

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes­
und Sozialwissenschaften 



Einleitung 
Die schweizerische Rechtsordnung wird zunehmend durch ausländisches Recht beein-
flusst und geprägt. Dies trifft in besonderem Masse auf Normen der Europäischen 
Union zu, die im Zuge primär wirtschaftlicher Integrationsbestrebungen von der 
Schweiz nachvollzogen werden. Dieser Befund stellt nur einen Ausschnitt aus einer 
allgemeinen Entwicklung dar, die durch zunehmende regionale und globale Interde-
pendenzen in allen Lebensbereichen gekennzeichnet ist. Die sich daraus ergebenden 
neuartigen Verknüpfungen stellen die nationalen Rechtsordnungen vor erhebliche Pro­
bleme unterschiedlichster Art. Besondere Bedeutung kommt dabei der Anwendung 
rechtlicher Normen zu, die im Rahmen bewusst angestrebter Rechtsangleichung euro­
päischem Recht nachgebildet wurden. Denn die Übereinstimmung in den tatsächlichen 
Auswirkungen auf den Rechtsverkehr ist letztlich entscheidend dafür, ob den politi­
schen Intentionen des autonomen Nachvollzuges Geltung verschafft werden kann. Für 
den Fall, dass die bilateralen Verträge mit der Europäischen Union ratifiziert werden, 
dürfte sich die Problematik noch akzentuieren. 

Der vorliegende Band untersucht die Auswirkungen der schweizerischen Integrati­
onspolitik sowohl auf die Stellung wie auch auf die Auslegung autonom nachvollzo­
gener Normen europäischer Herkunft. Es wird die Ansicht vertreten, die in der EG 
vorherrschenden Anwendungskonzepte hinsichtlich Auslegung und Umsetzung von 
Richtlinien seien grundsätzlich zu übernehmen, da sich EG-interne Umsetzung und 
EG-extemer autonomer Nachvollzug von Richtliniennormen strukturell sehr nahe ste­
hen. Schwergewichtig werden die sich aus dieser Prämisse ergebenden Auswirkungen 
auf die schweizerische Auslegungsmethodik diskutiert. Zur Sprache kommen aber 
auch zwei weitere grundlegende Konsequenzen des autonomen Nach Vollzuges: Zum 
einen verlangt die Auslegung von autonom nachvollzogenen (nationalen) Normen eine 
eingehende Beschäftigung mit dem Recht der Europäischen Gemeinschaft. Zum ande­
ren wird der EuGH im Regelfall faktisch als massgebende Interpretationsinstanz zu 
akzeptieren sein. 

6 



I. Europäische Angleichung der Rechts­
systeme 

Standen die Anfänge der europäischen Integrationsbewegung - im Bewusstsein der 
Schrecken der beiden Weltkriege - noch im Zeichen der Friedenssicherung auf dem 
Kontinent, so trat die politische Komponente der europäischen Annäherung in der Fol­
gezeit allmählich in den Hintergrund. Die zunehmende Fokussierung auf die Schaf­
fung eines grossen Binnenmarktes lässt sich damit erklären, dass auf der einen Seite 
das weitgehende Fehlen eines europäischen Bewusstseins in den Nationalstaaten einer 
politischen Integration im Wege stand, auf der anderen Seite aber die Veränderung der 
globalen ökonomischen Rahmenbedingungen die Installierung eines grossen Binnen­
marktes zur Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des alten Konti­
nentes notwendig erscheinen Hess1. Diese primär wirtschaftliche Zielsetzung sollte 
durch die Harmonisierung der (Wirtschafts-) Rechtsordnungen erreicht werden, die 
heute in den wichtigsten Bereichen ein ausreichendes Mass zur Gewährung des Bin­
nenmarktes erreicht hat. Mit dem skizzierten Vorgang der ökonomischen Integration 
waren allerdings von Anfang an Rückkoppelungen gesellschaftspolitischer Natur ver­
bunden. So lässt sich beobachten, dass der mit der Vereinheitlichung des Wirtschafts­
lebens einhergehende Austausch sozio-kultureller Prägung zu einer reflexiven Annä­
herung der nationalstaatlichen Identitäten, zur andeutungsweisen Ausbildung eines 
europäischen Bewusstseins gefuhrt hat3. Damit findet durch die heute weitgehend 
vollzogene wirtschaftliche Integration der Europäischen Gemeinschaft eine eigentliche 
Rückbesinnung auf ursprüngliche politische Postulate statt, deren Verwirklichung rea­
listischer den je erscheint. 

' Vgl. zum Ganzen mit weiterführenden Hinweisen BLECKMANN, Europarecht, 6. Auflage 1997, Rn 
15 ff.; EVERLING, Das europäische Gemeinschaftsrecht im Spannungsfeld von Politik und Wirtschaft, 
in: Europäische Gerichtsbarkeit und nationale Verfassungsgerichtsbarkeit (FS KUTSCHER), Baden-
Baden 1981, 156 ff. 
2 Vgl. EVERLING, Zur Funktion der Rechtsangleichung in der Europäischen Gemeinschaft - Vom Ab­
bau der Verzerrungen zur Schaffung des Binnenmarktes, in: FS PESCATORE, Baden-Baden 1987, 227 
ff.; HOMMELHOFF, Zivilrecht unter dem Einfluss europäischer Rechtsangleichung, AcP 192 (1992), 
72; RABE, 50 Jahre NJW: Die Europäisierung der Rechtsordnung, NJW 1997, 2631. 

Nachdem die Realisierung einer europäischen Privatrechtskodifikation in weite Ferne gerückt zu sein 
scheint, übernehmen in zunehmendem Masse die nationalen Gerichte der EG-Mitgliedstaaten sowie in 
besonderem Masse der EuGH die Rolle der Harmonisierungslokomotive. Vgl. dazu etwa EHRICKE, 
Die richtlinienkonforme und gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung nationalen Rechts, RabelsZ 
1995,601 ff.m.w.H. 
3 Die Einführung des Euro vom 1.1.1999 hat bereits einen zusätzlichen Integrationsschub ausgelöst. 
Zu beachten gilt es insbesondere, dass im Zuge der erstmaligen Ausstattung eines gemeinschaftlichen 
Organs (Europäische Zentralbank) mit weitgehenden autonomen Befugnissen die Wirlschaftspolitk 
der Mitgliedstaaten fortan unter einem gemeinsamen Nenner steht, der sie zur Zusammenarbeit zwingt 
und so in einem bis anhin ausgeprägt integrationsfeindlichen Bereich zu erheblichen Harmonisierun­
gen führen dürfte. 
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Die weit fortgeschrittene wirtschaftliche Integration sowie verstärkte Anzeichen einer 
politischen Annäherung innerhalb der Europäischen Gemeinschaft üben eine wach­
sende Anziehungskraft auf europäische Drittstaaten aus4. Dieser Attraktivität liegen 
einerseits ökonomische Überlegungen zugrunde, andererseits versprechen sich gerade 
ehemalige Ostblockstaaten von einer umfassenden Integration (zusätzliche) geopoliti-
sche Stabilität5. Mögen Beweggründe und Umfang der angestrebten Partizipation dif­
ferieren, ist doch allen drittstaatlichen Integrationsbestrebungen eine gemeinsame, 
grundsätzliche Ausrichtung ihres Handelns eigen: die Herstellung marktwirtschaftli­
cher Kompatibilität mit dem europäischen Binnenmarkt, die den Anschluss an die sich 
globalisierende Weltwirtschaft ermöglichen soll und gleichzeitig eine wichtige Vor­
aussetzung für einen allfällig angestrebten Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft 
darstellt. Faktisch wird damit die Erweiterung des europäischen Binnenmarktes über 
die Mitgliedstaaten der EG hinaus angestrebt. 

Aus der Sicht der Schweiz kommt der Beitrittsoption aus politischen Gründen zur Zeit 
eher untergeordnete Bedeutung zu , weshalb vorderhand der Zugang zum europäi­
schen Binnenmarkt in den Mittelpunkt des Interesses gerückt ist7. Zentrale Bedeutung 
für den Marktzugang - wie auch für die Konkurrenzfähigkeit der Schweiz - kommt der 
strukturellen Anpassung der ökonomischen Rahmenbedingungen an die in der Euro­
päischen Gemeinschaft geltenden Verhältnisse zu8, von der auch entscheidende Impul-

4 Ein anschauliches Beispiel dafür lieferte schon die österreichische Rechtsangleichung an die EWG, 
die schliesslich in den Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft mündete. Vgl. dazu KRAMER, Europäi­
sche Privatrechtsvereinheitlichung, in: Zur Theorie und Politik des Privat- und Wirtschaftsrechts, Ba­
sel 1997, 357, m.w.H. 
5 Weiterführend ISAK, Der Gedanke der Rechtseinheit mit Blick auf den Beitritt mittel- und osteuro­
päischer Staaten, EuR 1998, Beiheft 1, 8Iff. 
6 Obwohl die mit dem autonomen Nachvollzug angestrebte Europakompatibilität der schweizerischen 
Rechtsordnung unter anderem den integrationspolitischen Handlungsspielraum erweitern will. Jüng­
stes Beispiel dafür stellt das Strategiepapier des Bundesrates zur europäischen Integration dar. 
7 Dieser soll schrittweise durch den Abschluss bilateraler Verträge erfolgen. Vgl. zum Inhalt des am 
11.12.1998 abgeschlossenen Vertrages der Schweiz mit der EG die NZZ vom 3.12.1998 (online) so­
wie die NZZ vom 12.12.1998 (online). 

„[...] Die Liberalisierung und Öffnung von Märkten ist gleichzeitig ein Beitrag zur allgemeinen Ver­
besserung unserer internationalen Vertragsfähigkeit. Inhaltlich geht es darum, durch den Abbau von 
Marktzutrittsschranken, Mengenbegrenzungen und Preisvorschriften, aber auch von Normen jeglicher 
Art, den Wettbewerb zu intensivieren. Allein der Wettbewerb sichert unserer Wirtschaft eine hohes 
Mass an Effizienz und zwingt sie zu dynamischem Verhalten und zur Innovation. Alle diese Reformen 
sollten ohne Beeinträchtigung der sozialen und ökologischen Errungenschaften realisiert werden. 
[...]", BBL 1993, 823. 

Der durchgehenden Verwirklichung des schweizerischen Binnenmarktes dient primär das am 1.1.1996 
in Kraft gesetzte Bundesgesetz über den Binnenmarkt (BGBM). Darin wurde ein erheblicher Teil von 
Mobilitätshindernissen, die sich aufgrund protektionistisch ausgestalteter kantonaler und kommunaler 
Erlasse ausbilden konnten, beseitigt. Das Gesetz übernimmt zu diesem Zweck weitgehend Regelungs­
ansätze, wie sie auch dem Recht der Europäischen Gemeinschaft sowie dem Welthandelsrecht (WTO) 
zugrunde liegen. Vgl. dazu COTTIER, Die Auswirkungen des Welthandelsrechts der WTO und des 
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se zur Verbesserung der globalen Wettbewerbsfähigkeit erhofft werden. Geprägt wer­
den die ökonomischen Spielregeln innerhalb der EG einerseits durch das grundsätzlich 
freie Spiel der Marktkräfte, andererseits durch sozial- und wettbewerbspolitisch moti­
vierte Beschränkungen der Marktfreiheit9. Diese beiden Elemente, die zugleich her­
ausragende Charakteristiken weltwirtschaftlicher Entwicklungen darstellen, bestim­
men somit zwangsläufig auch Inhalt und Ziel der schweizerischen Anpassungsbestre­
bungen10. 

Der freie Verkehr von Gütern, Dienstleistungen, Arbeitnehmern und Kapital, der das 
reibungslose Funktionieren des europäischen Binnenmarktes gewährleisten soll, be­
dingt die Angleichung der verkehrsrelevanten Normen" in allen Ländern, die daran 
teilnehmen wollen, unbesehen davon, ob sie der EG angehören oder nicht12. Vergleicht 

Bundesgesetzes über den Binnenmarkt auf das Submissionsrecht der Schweiz, in: Die neue schweize­
rische Rechtsordnung im internationalen Umfeld: Globalisierung, Wettbewerbsrecht, öffentliches Be­
schaffungswesen, COTTIER/VON BÜREN (Hrsg.), Bern 1997, 35 ff.; COTTIER/WAGNER, Das neue 
Bundesgesetz über den Binnenmarkt (BMGM), AJP 12/95, 1582 ff. 
9 Zuweilen kann eine eindeutige Zuordnung zu sozial- oder wettbewerbspolitischen Motiven Schwie­
rigkeiten bereiten. So bestehen zwischen ökonomischer Liberalisierung und Verbraucherschutz be­
trächtliche Interdependenzen. Der Schutz des Verbrauchers zielt - im Zusammenspiel mit anderen 
Massnahmen - unter anderem auf die Gewährleistung des Wettbewerbes in liberalisierten Märkten. 
Die sogenannte Rematerialisierung des Privatrechts lässt sich demnach in vielen Fällen nicht nur sozi­
alpolitisch begründen, sondern ist auch ökonomisch sinnvoll. Zum Ganzen neuerdings DREXL, Die 
wirtschaftliche Selbstbestimmung des Verbrauchers, Tübingen 1998. 

10 So umschreibt der Bundesrat in seiner Botschaft zur Swisslex-Vorlage die Intentionen des autono­
men Nachvollzuges unter anderem wie folgt: „[...] Angestrebt wird damit ein Beitrag zur Erneuerung 
der schweizerischen Wirtschaft, die Erleichterung gesellschaftspolitischer Reformen und die Europa­
kompatibilität unseres Rechts. Zum einen bringt ein Teil der Eurolex-Vorlagen Liberalisierungen und 
mehr Wettbewerb im wirtschaftlichen Bereich. Gleichzeitig wird dadurch der EG signalisiert, dass die 
Schweiz nicht einseitig einer Stärkung des wirtschaftlichen Wettbewerbes bei gleichzeitiger Teilnah­
me am europäischen Binnenmarkt sucht, ohne die sozialpolitischen Rahmenbedingungen zu akzeptie­
ren, die für Unternehmen aus der EG oder dem EWR gelten. [...] Erst eine Kompatibilität des schwei­
zerischen mit dem europäischen Recht ermöglicht die Wahrung aller Optionen, d.h. einen möglichen 
EWR- oder EG-Beitritt ohne unüberwindbare Hürden oder allenfalls eine auf bilaterale Abkommen 
beschränkte Alternative. [...]", BB1 1993 I, 810. Vgl. zum Ganzen auch BAUDENBACHER, Zum Nach­
vollzug europäischen Rechts in der Schweiz, EUR 1992, 300 ff.; MALLEPELL, Der Einfluss des Ge­
meinschaftsrechts auf die schweizerische Gesetzgebung 1993-1995, Swiss Papers on European Inte­
gration, Heft 21, Bern/Zürich 1999 

" Darunter fallen einerseits Normen, die den Grundsatz der Marktfreiheit installieren sollen (etwa 
Binnenmarktgesetz), andererseits aber auch Bestimmungen, die dem freien Wirken der Marktkräfte 
aufgrund sozial- oder wettbewerbspolitischer Überlegungen Grenzen setzen (Wettbewerbsrecht, Ver­
braucherschutz, Arbeitnehmerschutz etc.). 
12 Die europäische Privatrechtsvereinheitlichung lässt sich nicht nur auf die angleichende Wirkung der 
europäischen Integration zurückfuhren. Vielmehr haben Institute wie UNIDROIT, UNCITRAL oder 
IHK, die der multinationalen Harmonisierung des Handelsverkehrs dienen, bereits zu beträchtlichen 
Rechtsangleichungen geführt (z.B. UN-Kaufrecht, UNCITRAL-Modellgesetz zum internationalen 
Überweisungsverkehr, Einheitliche Richtlinien und Gebräuche für Dokumentenakkreditive, Inco-
terms). Dazu kommt, dass der zunehmend global wirkende „Wettbewerb der Rechtsordnungen" zu 
weiteren Rechtsvereinheitlichungen führt. Vgl. dazu WIEGAND, Europäisierung, Globalisierung 

9 



man die Funktionsweise der privatrechtlichen Rechtsangleichung13 innerhalb und au­
sserhalb der EG, so fällt eine erhebliche strukturelle Nähe dieser Angleichungsprozes-
se sowie eine daraus resultierende Verwandtschaft der wichtigsten Problemfelder auf. 
Diese Ähnlichkeit der Anpassungsvorgänge beruht auf der besonderen Struktur und 
Funktionsweise der Europäischen Gemeinschaft. Deren Tendenz zu umfassenden, eher 
schwerfälligen Entscheidungsmechanismen sowie das Bestreben, lokale Gegebenhei­
ten möglichst weitgehend zu berücksichtigen, haben dazu geführt, dass sekundäres 
EG-Recht seit einiger Zeit bevorzugt in Form von Richtlinien erlassen wird. Das In­
strument der Verordnung hat demgegenüber an Bedeutung erheblich eingebüsst. Da­
mit der Richtliniengehalt im Rechtsverkehr auch Wirkung entfalten kann, müssen im 
Bereich des Privatrechts die Richtlinien von den Mitgliedstaaten grundsätzlich erst in 
nationales Recht umgesetzt werden - der EuGH lehnt bis anhin eine Direktwirkung 
von Richtlinien zwischen Privaten ab14. Anhand dieses Mechanismus werden die 
weitgehenden Parallelen verständlich, die zwischen dem Vorgang der Umsetzung von 
Richtlinien innerhalb der EU sowie demjenigen des autonomen Nachvollzuges euro­
päischer Drittstaaten bestehen; mit dem Unterschied, dass hier völkerrechtliche Ver­
pflichtung und da - allenfalls durch Sachzwänge relativierte - Freiwilligkeit Aus­
gangspunkt des umsetzenden bzw. nachvollziehenden Handelns ist. Dazu kommt, dass 
die strukturelle Nähe von Umsetzung und Nachvollzug von EG-Richtlinien das Errei­
chen einheitlicher gesamteuropäischer Rahmenbedingungen zwar begünstigen mag, 
jedoch für sich allein nicht genügt. Vielmehr hängt das tatsächliche Funktionieren ei­
nes gesamteuropäischen Binnenmarktes letztendlich davon ab, ob Nachvollzug und 
Umsetzung zu übereinstimmenden Regelungen für den Rechtsverkehr, das heisst zu 

und/oder Amerikanisierung des Rechts?, in: Kodifikation und Dekodifikation des Privatrechts in der 
heutigen Rechtsentwicklung, CARONI/MALY (Hrsg.), Prag 1999; DERS., Americanization of Law: Re­
ception or Convergence?, Friedman/Scheiber (Ed.), Boulder/Colorado an Oxford 1996; BUXBAUM, 
Die Rechtsvergleichung zwischen nationalem Staat und internationaler Wirtschaft, RabelsZf 1996, 
201 ff.; KRAMER, Fn 4, 358 ff. 

" Der Vergleich ist insofern nicht unproblematisch, als das gesamte Gemeinschaftsrecht nach vorherr­
schender Auffassung praktisch vollständig aus Völkervertragsrecht besteht, und demzufolge dem öf­
fentlichen Recht zuzurechnen ist. Gewohnheitsrecht und allgemeine Rechtsgrundsätze bilden die wei­
teren Rechtsquellen, die privatrechtlicher oder öffentlichrechtlicher Natur sein können. Genau besehen 
werden selbst privatrechtsvereinheitlichende Richtlinien erst mit ihrer Umsetzung in Landesrecht der 
Mitgliedstaaten zu Privatrecht nach kontinentaleuropäischem Verständnis. Die vorliegende verglei­
chende Betrachtung von Rechtsvereinheitlichungsmechanismen europäischer und schweizerischer 
Prägung kann und will sich nur auf derartige Normen beziehen. Damit soll keineswegs unterschlagen 
werden, dass wichtige Bereiche der Rechtsangleichung durch den Nachvollzug primärrechtlicher 
Normgehalte abgedeckt werden. Der Erlass des Binnenmarktgesetztes (BGBM) stellt dafür ein hervor­
ragendes Beispiel dar. Vgl. dazu die Aufstellung bei MALLEPELL, Fn 10. 

Zur Problematik der Direktwirkung von Richtlinien im Privatrecht bei fehlender oder verspäteter 
Umsetzung in nationales Recht vgl. GRUNDMANN, EG-Richtlinie und nationales Privatrecht, JZ 1996, 
274 ff. m.w.H. 

Jüngstes Beispiel ist der Erlass der EG-Richtlinie zum rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfin­
dungen, der aus wirtschaftspolitischer Sicht einen autonomen Nachvollzug des Regelungsgehaltes 
wünschenswert machen könnte. NZZ vom 21.10.1998 (online). 
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einheitlicher - der Funktion der Rechtsvereinheitlichung entsprechender - Anwendung 
der Normen fuhren. 

Das Abseitsstehen der Schweiz vom politischen, und zumindest in struktureller Hin­
sicht auch vom wirtschaftlichen Integrationsprozess der Europäischen Gemeinschaft 
führt nun dazu, dass die gewünschte - vornehmlich ökonomisch motivierte - Kompati­
bilität der Rechtsordnung in erster Linie durch einseitige Anpassung an die massge­
benden rechtlichen Verhältnisse innerhalb der EG erreicht werden muss, ohne auf die 
Entscheidfindung über die (rechtlichen) Rahmenbedingungen des Binnenmarktes Ein-
fluss nehmen zu können16. Die sich aus dieser Ausgangslage ergebenden Konsequen­
zen für die Anwendung von autonom nachvollzogenem EG-Richtlinienrecht sollen 
nun im Folgenden dargestellt werden. 

II. Normenhierarchie 

Übernimmt die Schweiz den Regelungsinhalt von Richtlinien der EU im Rahmen na­
tionaler Rechtsetzung, so stellt sich die Frage nach der Einordnung der entsprechenden 
Normen in das schweizerische Rechtssystem. Die Fragestellung betrifft primär den 
Komplex Generalität/Spezialität. Aus dem Nebeneinander von generellen und spezi­
ellen rechtlichen Regelungen ergibt sich eine Problematik, die uralt ist und schon in 
der Antike diskutiert wurde. Die daraus resultierende Parömie „lex specialis derogat 
legi generali" gilt zwar einerseits bis heute, ist aber andererseits in verschiedener Hin­
sicht zu relativieren. Zu diesen Relativierungen hat vor allem die Rechtsentwicklung 
im Mittelalter beigetragen, wo die Frage nach dem Verhältnis des lokalen zum über­
greifenden universalen Recht zu einem zentralen Thema wurde, das sich aus politi­
schen, ökonomischen und sozialen Strukturen mit Notwendigkeit ergab. Die darüber 
geführten Diskussionen und die in diesem Zusammenhang entwickelten theoretischen 
Modelle bewirkten einerseits eine Verfestigung des Spezialitätsgrundsatzes, zum ande­
ren zeigten sie aber dessen Grenzen auf. Diese Grenzen finden ihren Ausdruck in der 
Statutentheorie17, die diesen zwar Vorrang, dafür aber beschränkte Geltung einräumt 
und vor allem festhält, dass das lokale und spezielle Recht nicht nur „stricte", sondern 

16 Daran ändert im Grundsatz auch der Abschluss bilateraler Verträge nichts. Zwar werden solche 
Verträge von gleichberechtigten Partnern ausgehandelt, die beide ihre Interessen durchzusetzen versu­
chen. Verhandlungsgegenstand kann jedoch nur die eigentliche Frage des Zugangs sowie dessen Be­
dingungen sein, nicht jedoch die innerhalb des europäischen Binnenmarktes geltenden Rahmenbedin­
gungen. Ein Blick auf die 7 Dossiers (Personenverkehr, Forschung, Landwirtschaft, Landverkehr, 
Luftverkehr, technische Handelshemmnisse, öffentliches Beschaffungswesen) des bilateralen Ab­
kommens zwischen der EG und der Schweiz vom 11.12.1998 bestätigt dies denn auch. Weder werden 
mit dem Abkommen die Rahmenbedingungen im EG-Raum tangiert, noch hat sich die Schweiz ir­
gendwelche Einflussmöglichkeiten auf die Gestaltung der innereuropäischen Rahmenbedingungen -
die teilweise Gewährung eines Beobachterstatus kann dazu kaum gezählt werden - sichern können. 
17 Dazu WlEGAND, Studien zur Rechtsanwendungslehre der Rezeptionszeit, Ebelsbach 1977, 7 ff. und 
SCHLOSSER, Grundzüge der neueren Privatrechtsgeschichte, 8. Auflage, Heidelberg 1996, 37 ff. 
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auch im Geist und nach den Prinzipien des universellen Rechts zu interpretieren sei. 
Die aus der Statutentheorie zu gewinnenden Erkenntnisse sind für die Beantwortung 
der Frage nach der hierarchischen Einordnung umgesetzter wie auch autonom nach­
vollzogener Normen von grosser praktischer Bedeutung. Dabei muss man sich freilich 
zunächst vor Augen halten, dass die Situation gerade spiegelbildlich verkehrt ist, wenn 
man sie mit der Lage im Mittelalter vergleicht. Während dort das universelle und ge­
nerelle Recht zugleich auch das allgemeine war und die Statuten in dem oben für die 
EG-Richtlinien beschriebenen Sinne punktuell und partiell waren, ist die Situation im 
heutigen europäischen Recht gerade umgekehrt. Die universellen-generellen Regelun­
gen betreffen spezifische und spezielle Bereiche, während das allgemeine Recht natio­
nal, d.h. im Sinne des Mittelalters partikulär und lokal ist. Betrachtet man nun die 
Rechtsanwendungs fragen unter diesen Voraussetzungen und aus dieser Perspektive, so 
ergibt sich zunächst als Selbstverständlichkeit das Folgende: Die aufgrund von EG-
Richtlinien erlassenen Spezialbestimmungen haben prinzipiell Vorrang. Sie finden 
immer und uneingeschränkt Anwendung, sofern die dort geregelten Tatbestands­
merkmale gegeben sind. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um einen Mitglied­
staat der Europäischen Gemeinschaft handelt oder um ein Land wie die Schweiz, in 
der die Richtlinie im autonomen Nachvollzug umgesetzt wurde. Auch hier muss auf­
grund der Intentionen des Gesetzgebers und der sich daraus ergebenden Funktion des 
autonomen Nachvollzuges18 davon ausgegangen werden, dass in erster Linie das Son­
dergesetz zur Anwendung kommt und dieses die Geltung der allgemeinen Regelung 
insoweit ausschliesst, als beide sich auf denselben Sachverhalt beziehen. Ob daneben 
weitergehendes nationales Recht zur Anwendung kommt, kann im Prinzip leicht be­
antwortet werden, wenn man den Vorstellungen folgt, die schon der mittelalterlichen 
Statutentheorie zugrunde lagen. Das lokale Recht kann problemlos dort und insoweit 
Anwendung finden, als es die ratio des universellen nicht verletzt und damit die vom 
universellen Recht angestrebte Ausgestaltung tatsächlicher Verhältnisse verhindert. 

Nach diesem Grundsatz bemisst sich auch der Geltungsbereich strengerer nationaler 
Normen in harmonisierten Materien. Diese dürfen die durch EG-Richtlinien ange­
strebte Gestaltung des Rechtsverkehrs nicht behindern oder verhindern. Die Aus­
gangslage der Schweiz ist wie bereits angedeutet insofern eine besondere, als sie ei­
nerseits eine partielle Rechtsangleichung anstrebt, andererseits aber an der Ausgestal­
tung der harmonisierten bzw. zu harmonisierenden Materien nicht teilnehmen kann. 
Dieses zentrale Charakteristikum des autonomen Nachvollzuges zwingt deshalb nicht 
nur zur Übernahme vorgegebener Richtlinieninhalte, sondern zumindest im Grundsatz 
auch zur Adaption europäischer Lösungsansätze bei der Anwendung von Richtlinien­
recht - vorausgesetzt, man will mit der Harmonisierung der entsprechenden Rahmen­
bedingungen tatsächlich ernst machen. Aus diesem Grund soll zunächst kurz auf die 
europäische Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen umgesetzten Richtlinien und 
weitergehenden nationalen Nonnen eingegangen werden. In einem zweiten Schritt 
werden die Auswirkungen auf die schweizerische Praxis zu diskutieren sein. 

" Vgl. dazu oben Fn 8, 10. 
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